
 

Landeshauptstadt Dresden 
Ämterangabe 

Entsorgungskonzept1 
gemäß § 47 KrWG, § 8 GewAbfV 

Grundstück:   

Vorhaben:   

Aktenzeichen:  

Abbruch-/Bau- 

unternehmen:   

 

Abfallbezeichnung AVV 
Abfall- 

schlüssel-Nr. 

Menge 
(m³/t/m²/ 

Stk.) 

Transporteur 
Name, Adresse 

Entsorgungsanlage2,3 

(Verwertung/Beseitigung) 
Name, Adresse 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Abbruch-/Bauunternehmen /     Kenntnisnahme   ohne Bemerkungen4 

Bauherrschaft:  Umweltamt:  mit Bemerkungen 

     siehe Anschreiben/E-Mail 

Datum:  
 
Unterschrift:  
 

                                                                    
1 Gutachten zu schadstoffhaltigen/kontaminierten Abbruchmaterialien und Untersuchungen/Analysen der mineralischen Abbruchabfälle sind   
   beizufügen. 
2 Bitte Zulassung (Zertifikat) mit Anlagen beifügen, insofern sich die Entsorgungsanlage außerhalb des Stadtgebietes von Dresden befindet. 
3 Bei Verwertung als Recyclingbaustoff bitte Angabe von Einbauort, Menge, Analytik. Beachtung RC-Erlass „Vorläufige Hinweise zum Einsatz  
   von Baustoffrecyclingmaterialien“. 
4 Nach Abschluss der Arbeiten sind die Entsorgungsbelege der Unteren Abfallbehörde vorzulegen (siehe Merkblatt Entsorgungsbelege). 

http://www.dresden.de/media/pdf/umwelt/entsorgungsbelege.pdf
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